
__________________________________________________________________________
Stand: März 2018

144

zu § 44
(ANBest-P-GK)

Anlage 3 zu den VV zu § 44 LHO (ANBest-P-GK)

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebiets-
körperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften
(ANBest-P-GK)

Die ANBest-P-GK enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne
des § 36 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (SVwVfG) sowie notwendige
Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheids, soweit
dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks

verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Alle mit dem
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen,
Leistungen Dritter, Einspeisevergütung, Eigenverbrauchsbonus usw.) und der Eigenan-
teil der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers sind als Deckungs-
mittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen.
Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit
die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen aus-
geglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf behördli-
chen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfah-
rens, oder ist sie von der Bewilligungsbehörde zugelassen, sind innerhalb des Gesamter-
gebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig.

1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewilligung zu Grunde liegenden
Planung, den baufachlichen und technischen Auflagen und Bedingungen sowie den bau-
fachlichen und technischen Vorschriften und Richtlinien entsprechen, die für den betref-
fenden Förderbereich eingeführt sind.
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1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb
von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird; bei Bau-
maßnahmen ist der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die Anforderung jedes Teilbetrags
muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übri-
gen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

1.4.1. bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des
Zuwendungsempfängers,

1.4.2. bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des
Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig
durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur antei-
lig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.5 Der Bewilligungszeitraum stellt den Zeitraum dar, in dem die bewilligte Zuwendung zur
zweckentsprechenden Verwendung zur Verfügung gehalten wird und in dem die geför-
derte Maßnahme durchgeführt werden muss. Der Zuwendungszweck ist innerhalb des
Bewilligungszeitraumes zu erfüllen. Die Maßnahme ist daher so abzuwickeln, dass die
bewilligte Zuwendung innerhalb des Bewilligungszeitraumes abgerufen werden kann.
Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes besteht grundsätzlich kein Anspruch mehr auf
Auszahlung der Zuwendung. Dies gilt nicht für den nach Nr. 5.3.2 VV-P-GK zu § 44
LHO möglichen Sicherheitseinbehalt. Sofern die Maßnahme aus wichtigen Gründen
nicht innerhalb des Bewilligungszeitraumes durchgeführt werden kann, kann auf be-
gründeten Antrag der Bewilligungszeitraum durch die Bewilligungsbehörde an-
gemessen verlängert werden.

1.6 Die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Zuwendungsempfänge-
rin oder des Zuwendungsempfängers erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die
Einrichtung einer Fördermitteldatenbank im Saarland (SFöDG) in Verbindung mit § 1
der Saarländischen Fördermitteldatenbankverordnung (SFöDVO).

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamt-
ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue De-
ckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
2.1 bei Anteilsfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber

und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,

2.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung und bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kom-
menden Betrag.

2.3 Dies gilt (mit Ausnahme der Vollfinanzierung) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder
die Deckungsmittel um mehr als 1.000 EUR ändern.
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2.4 Ermäßigen sich bei der Festbetragsfinanzierung die Gesamtausgaben auf einen Betrag
unterhalb der bewilligten Zuwendung, so verringert sich die Zuwendung auf die Höhe
der tatsächlichen Gesamtausgaben.

3 Vergabe von Aufträgen
3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind die nach den

einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Zuwendungsempfängers anzu-
wendenden Vergabegrundsätze sowie § 24 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung
zu beachten.

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber gemäß den §§ 98 ff. des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge, deren geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer die durch § 106 des GWB in
Bezug genommenen Schwellenwerte erreicht oder überschreitet, richten sich nach Teil 4
des GWB.

3.3 Ein Verstoß gegen die Vergabebestimmungen nach Nr. 3.1 und Nr. 3.2 stellt einen Auf-
lagenverstoß dar, der zur Rückforderung führen kann.

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden,
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwen-
dungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitli-
chen Bindung nicht anderweitig verfügen.

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
5.1 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzu-

zeigen, wenn
5.1.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplanes – auch nach Vorlage des Verwendungsnach-

weises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen
beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben
oder eine Änderung der Finanzierung um mehr als 500 EUR ergibt,

5.1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebli-
che Umstände sich ändern oder wegfallen, insbesondere wenn Abweichungen von den
der Bewilligung zu Grunde liegenden Bauunterlagen vorgenommen werden sollen,

5.1.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwen-
dung nicht zu erreichen ist,

5.1.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten ver-
braucht werden können,

5.1.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht
mehr benötigt werden.
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6 Nachweis der Verwendung
6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des Zu-

wendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums der
Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck
nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen 6 Monaten nach Ablauf des
Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis in
Form des Verwendungsnachweises zu führen.

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen
Nachweis (Muster 3) ohne Vorlage von Belegen. Je eine Ausfertigung ist der Bewilli-
gungsbehörde, zwei Ausfertigungen sind der fachlich zuständigen technischen staatli-
chen Verwaltung, die die Bauunterlagen geprüft hat, vorzulegen.

6.3 Im Sachbericht ist die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz
darzustellen, den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen sowie auf die wichtigsten Po-
sitionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und
Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. Dem Sachbericht sind die Berichte
des Rechnungsprüfungsamtes nach § 121 Abs. 1 Ziffer 8 Kommunalselbstverwaltungs-
gesetz (KSVG) und der von der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsemp-
fänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen.

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der
Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle
mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistun-
gen Dritter und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit die Zuwendungsempfän-
gerin oder der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15
des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) be-
rücksichtigt werden. Bei Baumaßnahmen sind Ablichtungen der Baurechnung dem
Verwendungsnachweis beizufügen. Die Übereinstimmung der angegebenen Beträge mit
den Büchern und Belegen ist von der zuständigen kommunalen Kasse und die Richtig-
keit der Aufgliederung von der Bauverwaltung des Zuwendungsempfängers zu bestäti-
gen. Weiterhin ist im Verwendungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausgaben notwen-
dig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. Auf die Ausnahmen
gem. Nummer 3.1 der BNBest-Bau wird hingewiesen.

6.5 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte
(Nichtgebietskörperschaften) weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig ma-
chen, dass die empfangenden Stellen ihm gegenüber Zwischen- und Verwendungsnach-
weise mit Belegen entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung erbringen. Diese Nachweise sind dem Verwendungsnachweis
nach Nummer 6.1 beizufügen.
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7 Prüfung der Verwendung
7.1 Die Bewilligungsbehörde und die fachlich zuständige technische staatliche Verwaltung

sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und ein-
zusehen sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen
oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderli-
chen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fäl-
len der Nummer 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten ge-
genüber auszubedingen.

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der
Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnis-
ses zu bescheinigen.

7.3 Der Rechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91
LHO).

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-

fahrensrecht (vgl. insbesondere §§ 48, 49 SVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften
unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen
wird.

8.2 Nummer 8.1 gilt insbesondere, wenn
8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausga-

ben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2),
8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit
der Zuwendungsempfänger

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung für fällige Zahlungen verwendet oder
8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vor-

geschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

8.4 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 SVwVfG mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen.
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8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen o-
der widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden
Verwendung ebenfalls Zinsen in o.g. Höhe für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes
gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig
oder vorrangig einzusetzen sind. Eine alsbaldige Verwendung nach Satz 1 liegt vor,
wenn ausgezahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.


